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§ 17 LGO 2001
(Verfassungsbestimmung)

 LGO 2001 - Geschäftsordnung - LGO 2001

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.04.2022

(1) Die Präsidenten haben die nanziellen Erfordernisse und die Ausgaben für den Landtag gemeinsam zu

beschließen.

(2) Der Präsident übermittelt den Beschluss der Präsidenten über die nanziellen Erfordernisse samt Erläuterungen

dem zuständigen Mitglied der Landesregierung. Weicht – trotz Rücksprache mit dem Präsidenten – der

Voranschlagsentwurf der Landesregierung davon ab, hat die Landesregierung diese Abweichung im Entwurf zu

begründen.
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